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Anfrage 

der Abgeordneten Dr.HAFNER 

und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Steuerfreiheit für Erschwern'{szuZagen für Beti.?euep 

Behinderter 

Vertreter der "Lebenshilfe - Steiermark" sind an den 

Erstunterzeichner mit der Anregung herangetreten 3 Er

schlJerni.szulagen für Betreuer Behinderter analog den Er

sahwernis zu lagen bei Industriearb ei te:nz von der Lohn

und Einkommensteuer zu befreien. Eine analoge Regelung 

1;,'ird für den Nachtdienst- und FeiertagszusahZag vorge

schlagen. 

Wie aus einem Schreiben des Finanzamtes Voitsberg aus 

dem Jahr 19?8 hervorgeht 3 hat z. B. die FinanzZandes

direktion für Steiermark die Steuerfreiheit von Erschwer

niszulagen an Erzieher und Lehrer abgelehnt. Danach 

seien derartige Zulagen an den genannten Personenkreis 

deshalb nicht steuerfrei 3 ueiZ die in diesen Heimen ge

forderte qualifizierte bzw. spezialisierte Tätigkeit 

nicht ausreiche 3 um die im Gesetz (§ 68 Einkommensteuer

gesetz) geforderte Eigenschaft von steuerbegünstigten 

Erschwerniszulagen zu erreichen. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten nunmehr an den 

Bundesmü:is ter für Finanzen fe Zgende 

Anfrage: 

I 
L 
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1. Sind Sie bereit, entsprechende Ma/3nahmen in die ~/ege 

zu leiten~ um ErschwerniszuZagen bzw. Nachtdienst- und 

Feiertagszuschlage fUr die Betreuer Behinderter von 

der Lohn- und Einkommensteuer zu befreien? 

<) ,-, . vlenn ja, welche konkreten Maßnahmen wel,den Sie wann in 

die vlege leiten? 

3. Wenn nein~ was spricht gegen diese Anregung der Betroffenen? 
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